


Sponsorenvertrag

Zwischen

Stoma-Welt gUG (haftungsbeschränkt)

Am Bettenheimer Hof 26

55576 Sprendlingen

(nachstehend "Stoma-Welt" genannt)

vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Christian Limpert

und der Firma

(nachstehend "Sponsor"genannt)

wird folgende Vereinbarung getroffen

1.) Zweck der Vereinbarung

2.) Höhe der Sponsorzahlungen

Ziel dieser Vereinbarung ist die wirtschaftliche Sicherstellung der Stoma-Welt, damit diese in der Lage ist, umfassend,
neutral und unabhängig von Firmeninteressen (Hersteller, Handelsunternehmen) den Firmenzweck die Förderung der
Lebensqualität von Menschen mit einem künstlichen Darmausgang oder einer künstlichen Harnableitung durch
Information und Aufklärung, Erfahrungsaustausch, Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe zu erfüllen.

Für die dauerhafte Unterstützung von Stoma-Welt zahlt der Sponsor einen Betrag von

6.000 EUR + Mehrwertsteuer pro Jahr als Hersteller bzw. bundesweit tätiger Leistungserbringer

1.800 EUR + Mehrwertsteuer pro Jahr als regional tätiger Leistungserbringer

1.800 EUR + Mehrwertsteuer pro Jahr als Anbieter von sonstigen Produkten für Stomaträger
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Stoma-Welt erstellt dem Sponsor darüber jährlich eine Rechnung mit Ausweis der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Der Betrag wird fällig

erstmals am . .2010 mit einem Teilbetrag von für das Jahr 2010,
danach jeweils zum 15.01. eines Jahres der Jahresbeitrag in voller Höhe

erstmals am . .2010 mit einem Teilbetrag von für das Jahr 2010,
danach in vierteljährlichen Teilraten am 15.01., 15.04., 15.07. und 15.12. eines jeden Jahres

a) Stoma-Welt verpflichtet sich, auf ihrer Internetplattform www.stoma-Welt.de incl. Stoma-Forum und eventuellen
weiteren in ihrer Verantwortung stehenden Internetseiten, die den Firmenzweck betreffen, mit vom Sponsor zur
Verfügung gestellten grafischen Symbolen (max. Größe 160 x 80 Pixel) auf die Unterstützung des Sponsors und auf
dessen Internetpräsenz hinzuweisen.

b) Alle vom Sponsor zur Verfügung gestellten Pressemitteilungen, die den Zweck von Stoma-Welt betreffen, werden
zeitaktuell auf Stoma-Welt in einer gesonderten Rubrik veröffentlicht. Die redaktionelle Verwendung und Bearbeitung
dieser Informationen bleiben davon unberührt.

c) Stoma-Welt informiert auf Wunsch des Sponsors und nach Vereinbarung bei Hausmessen und vergleichbaren
Veranstaltungen Besucher über den Zweck der Stoma-Welt. Die entsprechenden Ausstellungsflächen und technisch
erforderlichen Einrichtungen werden vom Sponsor kostenlos zur Verfügung gestellt. Reise- und Übernachtungskosten
für Standpersonal trägt Stoma-Welt aus eigenen Mitteln.

d) Stoma-Welt steht dem Sponsor auf Anforderung gegen Honorar + Spesen für Fachreferate bei dessen Schulungs-
und Informationsveranstaltungen zur Verfügung.

e) Bei Fachmessen und vergleichbaren Veranstaltungen wie RehaCare oder Rehab, an denen Stoma-Welt teilnimmt,
sowie in von ihr erstellten gedruckten Werbemitteln oder Informationsbroschüren publiziert Stoma-Welt
gleichberechtigt alle Sponsoren, von denen sie zu diesem Zeitpunkt unterstützt werden. Zusätzliche Werbung durch
oder für einen Sponsor ist nicht gestattet.

f) Sofern für die Erfüllung des Unternehmenszwecks von Stoma-Welt Muster und/oder Informationen bzw. Produkt-
und Anwendungsschulungen seitens des Sponsors benötigt werden, stellt der Sponsor diese Stoma-Welt kostenfrei
zur Verfügung.

g) Der Sponsor ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, in Internet, Anzeigen und Werbemitteln, auf Messen und
sonstigen Veranstaltungen die Unterstützung von Stoma-Welt werblich einzusetzen. Dafür werden ihm gegebenenfalls
erforderliche Logos von Stoma-Welt in reproreifer Qualität kostenlos zur Verfügung gestellt.

Stoma-Welt behält sich die Nichtveröffentlichung von Inhalten vor, die

gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen,

das Ansehen und die Würde der öffentlichen Verwaltung und des Staates verletzen,

parteipolitischen Inhalt, insbesondere Wahlwerbung enthalten,

durch ihren Inhalt oder ihre Aufmachung gegen die guten Sitten verstoßen,

für Nikotin, Alkohol und andere Suchtmittel werben.
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3.) Rechte und Pflichten:

4.) Ausschlüsse
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5.) Vertragsdauer/Kündigung:

6.) Sonstige Bestimmungen

Diese Vereinbarung wird bis zum 31.12.2011 fest getroffen. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr wenn
sie nicht von einem der Vertragspartner spätestens 3 Monate vorher durch eingeschriebenen Brief aufgekündigt wird.

Das Recht auf fristlose Kündigung der Vereinbarung bleibt hiervon unberührt. Ein Recht zur fristlosen Kündigung
besteht insbesondere dann, wenn

a) über das Vermögen eines der Vertragspartner das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung des
Insolvenzverfahren ansteht

b) der Sponsor im Bezug auf seine finanziellen Verpflichtungen mehr als zwei Monate in Verzug gerät und durch
Stoma-Welt mit Fristsetzung die Zahlung angemahnt wurde.

Eine Rückgewähr empfangener Leistungen wird für den Fall der fristlosen Kündigung auf Grund des Verhaltens
eines Vertragspartners ausgeschlossen, unbeschadet des Rechts auf mögliche Schadensersatzansprüche

Sollten in dem Vertrag eine oder mehrere Bestimmungen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unwirksam
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt.
Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksamen Bestimmungen durch eine dem wirtschaftlichen
Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

Nebenabreden sind nicht geschlossen. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Fragen, die sich aus diesem Vertrag ergeben ist - soweit sich aus gesetzlichen
Vorschriften nichts anderes ergibt - der Sitz von Stoma-Welt, derzeit Sprendlingen.

Sprendlingen, den ______________________, den

Stoma-Welt gUG (haftungsbeschränkt)

____________________________ ______________________
Christian Limpert - Geschäftsführer
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